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AB  
 Interpellation 26 

 

Eingang Stadtkanzlei: 20. Oktober 2020 

 

Wo steht die Stadt Luzern in der Rollenklärung mit dem VLG? 

 

Am 26. Oktober 2017 hat der Grosse Stadtrat die Motion 1 «Für eine aktive Aussenpolitik» über-

wiesen. Die Motion fordert den Stadtrat auf, mit einem Planungsbericht die zukünftige Aussen-

politik der Stadt Luzern aufzuzeigen. Der Bericht soll eine Analyse des Ist-Zustandes, Perspekti-

ven, Ziele und Massnahmen enthalten. 

 

Im Rahmen der Antwort auf die Motion hat der Stadtrat damals einen Bericht für den Winter 

2017/18 in Aussicht gestellt. Aktuell liegt dieser Bericht noch immer nicht vor. 

 

Ein wichtiger Bestandteil des Berichtes wird das Verhältnis zum Verband Luzerner Gemeinden 

(VLG) sein. Aus Sicht der CVP ist es klar, dass die Stadt Luzern einen Wiedereintritt anstreben 

muss. Gerade die Diskussion im Rahmen der AFR18 hat gezeigt, dass die Stimme der Stadt in der 

Diskussion gefehlt hat. 

 

Die Klärung des Verhältnisses zum VLG hat der Stadtrat auch in die Legislaturziele 2019–2021 mit 

aufgenommen. Im Jahresbericht 2019 schreibt er dazu Folgendes: «Das Verhältnis ist noch nicht 

abschliessend geklärt. Es fanden im Prozess der Klärung 2019 diverse Gespräche und Abklärun-

gen statt. Im Weiteren beeinflussten die Veränderungen im VLG-Vorstand und die Diskussionen 

zur AFR18 das Vorwärtskommen im Prozess.» 

 

Aus Sicht der CVP ist das Thema zu wichtig, um weiter auf die lange Bank geschoben zu werden. 

Wir stellen deshalb folgende Fragen an den Stadtrat: 

 

1. Was waren aus Sicht des Stadtrates die Gründe, welche zum Austritt aus dem VLG geführt 

haben? 

 

2. Welches ist der Prozess, welchen der Stadtrat beschreitet, um das Verhältnis zu klären? 

 

3. Welches sind aus Sicht des Stadtrates die Argumente, welche für einen Wiedereintritt spre-

chen? 

 



Seite 2 
 
 

4. Welches sind aus Sicht des Stadtrates die Argumente, welche gegen einen Wiedereintritt spre-

chen? 

 

5. Gibt es konkrete Bedingungen, welche der Stadtrat an den VLG stellt, damit ein Wiedereintritt 

gelingen kann, d. h. vom Stadtparlament genehmigt wird? 

 

6. Bis wann gedenkt der Stadtrat, dem Stadtparlament den Bericht, der in der Motion 1 

2016/2020 verlangt wird, vorzulegen? 

 

7. Warum ist das bis jetzt nicht geschehen? 

 

 

 

Mirjam Fries und Andreas Felder 

namens der CVP-Fraktion 


